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KatS-StAN NDS 011 – Die Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (FB NDS)  

– Fassung 1.0 – Stand: 10/2025   

 

   

Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (FB NDS)  

  

Die FB NDS stellt ein Einsatzkontingent nach KatS-StAN NDS dar. Der einsatztaktische Wert der 

FB NDS nach KatS-StAN ist die Wasserförderung über eine längere Wegstrecke, die 

Brandbekämpfung und die einfache technische Hilfeleistung im Umfang für vier Fachzüge. Die 

FB NDS agiert dabei auch überörtlich und autark für mindestens 48 Stunden, ohne auf nicht 

mitgeführte Ressourcen, zurückgreifen zu müssen.  In der Regel wird dabei aber auf noch intakte 

Infrastruktur im Einsatzgebiet zurückgegriffen. 

  

Abschnitt A – Gliederung   

  

Die FB NDS setzt sich aus den folgenden Teileinheiten zusammen:  

  

Der Grundeinheit bestehend aus: 

einer  Führungsgruppe   KatS-StAN NDS 011/1   

einer   Fachgruppe Versorgung und Eigenschutz    KatS-StAN NDS 011/2  

einem   Fachzug Brandschutz   KatS-StAN NDS 011/3  

einem   Fachzug Technische Hilfe   KatS-StAN NDS 011/4  

sowie zwei weiteren Fachzügen, aus den nachfolgenden Möglichkeiten (variable Züge):    

  Fachzug Brandschutz   KatS-StAN NDS 011/3  

Fachzug Technische Hilfe   KatS-StAN NDS 011/4  

Fachzug Vegetationsbrandbekämpfung  KatS-StAN NDS 011/5  

Fachzug Wassertransport   KatS-StAN NDS 011/6   

   

Bei hochwasserbedingten Schadenslagen kann die FB NDS hierüberhinaus zur Erweiterung der 

Logistikfähigkeiten und zum Eigenschutz einsatzbedingt ergänzt werden um:   

  

einen  Logistiktrupp-schwer  KatS-StAN NDS 090/3   

eine  Wasserrettungsgruppe   KatS-StAN NDS 025/1  

eine   Geräteeinheit Sandsackfüllmaschine   KatS-StAN NDS 120/1   

ggf. eine  Logistik- und Technikgruppe   KatS-StAN NDS 090/1  

  

Die Fachgruppe Versorgung und Eigenschutz entfällt, sofern die FB NDS im Einsatzfall ergänzt 

wird um einen anlassbezogen gebildeten Fachzug Versorgung, Logistik und Eigenschutz, 

bestehend aus:   

  

eine  Betreuungsgruppe (nur Gerätewagen 

Betreuung, als Trupp Unterkunft) 

KatS-StAN NDS 041, 

Abschnitt A 3  

ein Zugtrupp Vgl. KatS-StAN NDS 011/3 

bis 011/6 

eine   Verpflegungsgruppe   KatS-StAN NDS 060/1   

eine  Logistik- und Technikgruppe   KatS-StAN NDS 090/1  
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einem   Krankentransportwagen oder 

Rettungswagen  

  

Die Fachgruppe Versorgung und Eigenschutz kann in diesem FZ mitwirken 

 

 

Entsprechend der vorliegenden Einsatzlage können der FB NDS auch weitere fachspezifische 

Einheiten unterhalb Zugstärke zugeordnet werden. Im Sinne einer Führungsstruktur, in der 

grundsätzlich einer Führung maximal 5 nachgeordnete Einheiten zugeordnet werden, sind solche 

Einheiten als Erweiterung einer FB NDS grundsätzlich einem der vorhandenen FZ zuzuordnen.  

 

Bezeichnung 

Die FB NDS werden landesweit durchnummeriert, die Nummerierung wird mit Anlage 1 

„landesweite Nummerierung der Feuerwehrbereitschaften Niedersachsen“ veröffentlicht. Die 

Bezeichnung einer FB NDS setzt sich zusammen aus der vergebenen landesweiten zweistelligen 

Nummer, einem Punkt als Trennzeichen, sowie der Bezeichnung „Feuerwehrbereitschaft 

Niedersachsen“. 

Muster: 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen Kurzform: 99.FB NDS 

Wird oder werden durch die aufgestellten Züge einer FB NDS Schwerpunkte in der fachlichen 

Auslegung gesetzt, sind diese nach einem Schrägstrich als Trennzeichen an die Bezeichnung 

anzuhängen. 

 

Beispiele für aufgestellte FB NDS mit Bezeichnung 

Kurzbez. Bezeichnung Zusatzeinheiten  
99.FB NDS 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen 1 Fachzug Brandschutz (FZ BS) 

1 Fachzug Technische Hilfe (FZ TH) 

99.FB NDS/BS 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen/Brandschutz 1 Fachzug Brandschutz (FZ BS) 

1 Fachzug Brandschutz (FZ BS) 
99.FB NDS/TH 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen/Technische 

Hilfe 
1 Fachzug Technische Hilfe (FZ TH) 

1 Fachzug Technische Hilfe (FZ TH) 
99.FB NDS/Veg 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen/Wald- und 

Vegetationsbrandbekämpfung 
1 Fachzug Wald- und 

Vegetationsbrandbekämpfung (FZ 

Veg)) 

1 Fachzug Brandschutz (FZ BS) 
99.FB NDS/TH 99.Feuerwehrbereitschaft 

Niedersachsen/Wassertransport 
1 Fachzug Wassertransport (FZ Wt) 

1 Fachzug Brandschutz (FZ BS) 

 

Die Fachzüge als Teileinheiten folgen den Vorgaben des Gliederungserlasses zur Bezeichnung, 

werden also, getrennt durch Schrägstrich mit örtlicher Nummerierung der Bezeichnung der FB 

NDS vorangestellt. Beispiele: 

 

1.Fachzug Brandschutz / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1.FZ BS/99.FB NDS) 

2.Fachzug Brandschutz / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (2.FZ BS/99.FB NDS) 

1.Fachzug Technische Hilfe / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1.FZ TH/99.FB NDS) 

1.Fachzug Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen 

(1.FZ Veg/99.FB NDS) 

1.Fachzug Wassertransport / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1.FZ WT/99.FB NDS) 

 

 

Die Bezeichnung der Teileinheiten – auch einsatzbedingt zugeordneter - der Fachzüge folgt den 

örtlichen Vorgaben und wird im Falle des Einsatzes in der FB NDS durch Schrägstrich getrennt 

der Bezeichnung des führenden Fachzuges vorangestellt. 
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Die weitere Gliederung bestimmt sich nach der jeweiligen KatS-StAN NDS der einzelnen 

Teileinheiten.   

   

  

Abschnitt B – Personalanforderungen und -beschreibungen, Aus- und Fortbildung 

sowie Weiterbildung  

[nicht belegt, beschrieben in KatS-StAN 011/1 bis 011/6]      
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Abschnitt C – Grafische Darstellung   

Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (Beispiel)1 

 

  

                

  

            

  

    

  
 (2/3/23/28)  (2/3/23/28)  (2/3/23/28)  (2/3/23/28)  (-/4/6/10) ² 

  

  

Abschnitt D   

D 1  

Anhand der Gefahrenermittlung im eigenen Wirkungskreis ist über die Aufstellung weiterer, 

spezieller Fachzüge zu entscheiden.  

D 2   

Die Teileinheiten nach KatS-StAN NDS 011/1 bis 011/6 können auch als einzelne Einheit 

angefordert werden.   

  

  

Abschnitt E – Ausstattung   

Die Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung 

bestimmen sich nach den jeweiligen KatS-StAN NDS der einzelnen Teileinheiten.    

 
1 ggf. abweichend bei optionaler Personalstärke nach KatS-StAN NDS 011/2, 011/3 und 011/5   
2 vgl. alternativ nach Abschnitt A 
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FZ BS FZ TH FZ BS/TH/Veg/ 
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FZ BS/TH/Veg/ 
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